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cherschutz, Schwabacher Straße 170, 90763 Fürth, Zimmer 3.07 
aus. Sie kann während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag 
bis Freitag jeweils 8:00 Uhr - 12:00 Uhr, montags zusätzlich 13:30 
Uhr - 16:30 Uhr) eingesehen werden. Bitte vereinbaren Sie hierzu 
einen Termin unter oa@fuerth.de oder telefonisch unter 0911 974 
1470. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerisches Ver-
waltungsgericht Ansbach in 91522 Ansbach, Hausanschrift: Pro-
menade 24-28, 91522 Ansbach

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.
Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung grundsätzlich eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Fürth, 14.03.2025
Stadt Fürth
Im Auftrag
K r e i t i n g e r
Berufsmäßiger Stadtrat

Allgemeinverfügung der Stadt Fürth zur Ge-
währung von Ausnahmen von der Benennung 
gem. Art. 44 Abs. 2 der Durchführungsverord-
nung (EU) 2023/594 für Lebensmittelunterneh-
mer, die gemäß Art. 1 Abs. 3 lit. c) der Verord-
nung (EG) Nr. 853/2004 nicht der Zulassung 
bedürfen.
Aufgrund des Art. 44 Abs. 2 Durchführungsverordnung (EU) 
2023/594 vom 16. März 2023 mit besonderen Seuchenbekämp-
fungsmaßnahmen in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest 
und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 
(Amtsblatt der Europäischen Union L 79 vom 17.03.2023, S. 65) so-
wie Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über den gesund-
heitlichen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen (GVVG) 
vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt 
durch Gesetz vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 630) geändert wor-
den ist, ergeht für das gesamte Gebiet der Stadt Fürth folgende:

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG:

I
Für Lebensmittelunternehmer, die gemäß Art. 1 Abs. 3 lit. c) der 
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 nicht der Zulassung bedürfen und 
die frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, einschließlich Tier-
darmhüllen, verarbeiten, zerlegen und lagern, das bzw. die von 
Schweinen gewonnen wurden, die in Sperrzonen II oder III gehal-
ten wurden, ist eine Benennung gem. Art. 44 Abs. 2 Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2023/594 unter Einhaltung nachfolgender 
Voraussetzungen nicht erforderlich (sog. Ausnahme von der Be-
nennung):
a) Das frische Fleisch und die Fleischerzeugnisse, einschließlich 

Tierdarmhüllen, von Schweinen aus diesen Betrieben werden 
ausschließlich innerhalb Deutschlands vermarktet,

b) die tierischen Nebenprodukte von Schweinen aus diesen Be-
trieben werden im Einklang mit Artikel 35 der Durchführungs-
verordnung (EU) 2023/594 innerhalb Deutschlands verarbei-
tet oder beseitigt und

c) die Inanspruchnahme der Ausnahme von der Benennung 
wurde der Stadt Fürth/Amt für Umwelt, Ordnung und Ver-
braucherschutz, Fachbereich Veterinärwesen durch den Be-
trieb in Textform angezeigt, bevor Fleisch, Fleischerzeugnisse 
oder Tierdarmhüllen von Schweinen verarbeitet, zerlegt oder 
gelagert wird, die in einer Sperrzone II oder III gehalten wur-
den

II
Diese Allgemeinverfügung gilt gem. Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG am 
14.03.2025 als bekannt gegeben und wird mit Bekanntgabe wirk-
sam.

III.
Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben.

Hinweis:
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil 
einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die All-
gemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbeleh-
rung bei der Stadt Fürth, Amt für Umwelt, Ordnung und Verbrau-
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